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Musterprozess Planfeststellung durchführen
(Geschäftsprozessdiagramm)
 

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog   Planfeststellung durchführen 99012031037000

Referenzierte Prozessbibliothek Prozessbibliothek M-V

Referenzierte LeiKa-Leistung Planfeststellungsbeschluss Feststellung

Prozessschlüssel 99012031037000

Bezeichnung (FIM) Planfeststellungsbeschluss Feststellung

Stand vom 10.03.2025

Version (FIM) 01.00.00

Fachlich freigebende Stelle FIM-Redaktionszirkel Prozesse und Datenfelder

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)

Name

105: Musterinformation

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator Träger/-in des Vorhabens
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Hauptakteur Anhörungsbehörde, Planfeststellungsbehörde

Mitwirkender Dolmetscher, Gemeinde, Vereinigung, Übersetzer

Ergebnisempfänger Träger/-in des Vorhabens , Vereinigung, Öffentlichkeit

FIM ZUSTANDSANGABEN

Letzter Änderungszeitpunkt 10.03.2025 00:00

Letzter Bearbeiter FIM-Baustein Prozesse

Status 6: fachlich freigegeben (gold)

Fachlich freigegeben am 10.03.2025 00:00

Formell freigegeben am 10.03.2025 00:00

Gültig ab (FIM) 01.01.1977 00:00

LEBENSZYKLUS

Status Freigegeben

Version 1.00

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde
erstellt.

04.11.2024 07:38 Quade Dennis
(extern10@im.mv-
regierung.de)

0.01 In Bearbeitung

Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

10.03.2025 13:28 Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.01 In methodischer
Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Zur fachlichen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.

10.03.2025 13:29 Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

0.01 In fachlicher Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Freigeben" wurde
durchgeführt.

10.03.2025 13:34 Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

1.00 Freigegeben

Gültig ab 10.03.2025

Gültig bis 10.03.2026

Wiedervorlagedatum 10.02.2026

SYSTEMINFORMATION

Autor Quade Dennis (extern10@im.mv-regierung.de)

Angelegt am 04.11.2024 07:38

Letzter Bearbeiter subadmin@mvnet.de

Letzte Änderung am 10.03.2025 13:37
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01 Antrag entgegennehmen (Teilprozess)

01.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 73 (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__73.html

§ 64 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__64.html

§ 22 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__22.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 73 VwVfG (Anhörungsverfahren)
(1)
Der Träger des Vorhabens hat den Plan der Anhörungsbehörde zur
Durchführung des Anhörungsverfahrens einzureichen. Der Plan besteht aus den
Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von
dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen.
 
§ 64 VwVfG (Form des Antrags)
Setzt das förmliche Verwaltungsverfahren einen Antrag voraus, so ist er
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde zu stellen.
 
§ 22 VwVfG M-V (Beginn des Verfahrens)
Die Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie ein
Verwaltungsverfahren durchführt. Dies gilt nicht, wenn die Behörde aufgrund von
Rechtsvorschriften
1.    von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muss;
2.    nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht vorliegt.

01.3 RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Antrag auf Planfeststellung 99: Keine Vorgabe Träger/-in des Vorhabens

Planungsunterlagen 99: Keine Vorgabe Träger/-in des Vorhabens

01.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb
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Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

02 Sprache prüfen (Teilprozess)

02.1 ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

aufgerufener Prozess TP_Sprache prüfen und Unterlagen übersetzen 2.00

02.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Name als Referenz (Hyperlink)

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

03.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 03

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 73 (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__73.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 73 VwVfG (Anhörungsverfahren)
(1)
Der Träger des Vorhabens hat den Plan der Anhörungsbehörde zur
Durchführung des Anhörungsverfahrens einzureichen. Der Plan besteht aus den
Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von
dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen.
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03.3 RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 3: instanzielle Zuständigkeit

03.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

04 Antragsberechtigung prüfen (Teilprozess)

04.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 04

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 11 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__11.html

§ 13 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__13.html

§ 14 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__14.html

§ 16 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__16.html

§ 17 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__17.html

§ 18 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__18.html

§ 19 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__19.html

§ 20 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__20.html

§ 73 (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__73.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 11 VwVfG (Beteiligungsfähigkeit)
Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind

1. natürliche und juristische Personen,
2. Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann,
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3. Behörden.

 
§ 13 VwVfG (Beteiligte)
(1) Beteiligte sind

1. Antragsteller und Antragsgegner,
2. diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will oder

gerichtet hat,
3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag

schließen will oder geschlossen hat,
4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren

hinzugezogen worden sind.

 
(2)
Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtliche
Interessen durch den Ausgang des Verfahrens berührt werden können, als
Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang des Verfahrens rechtsgestaltende
Wirkung für einen Dritten, so ist dieser auf Antrag als Beteiligter zu dem
Verfahren hinzuzuziehen; soweit er der Behörde bekannt ist, hat diese ihn von
der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen.
 
(3)
Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen,
wird dadurch nicht Beteiligter.
 
§ 14 VwVfG (Bevollmächtigte und Beistände)
(1)
Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden
Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt.
Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen.
Ein Widerruf der Vollmacht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er
ihr zugeht.
 
(2)
Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine
Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertretung
aufgehoben; der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger
im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich
beizubringen.
 
(3)
Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, so soll sich die Behörde
an ihn wenden. Sie kann sich an den Beteiligten selbst wenden, soweit er zur
Mitwirkung verpflichtet ist. Wendet sich die Behörde an den Beteiligten, so soll
der Bevollmächtigte verständigt werden. Vorschriften über die Zustellung an
Bevollmächtigte bleiben unberührt.
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(4)
Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand
erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten
vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht.
 
(5)
Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des
Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen.
 
(6)
Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden,
wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur
zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig
sind. Nicht zurückgewiesen werden können Personen, die nach § 67 Abs. 2
Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung zur Vertretung im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren befugt sind.
 
(7)
Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem Beteiligten,
dessen Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wird, mitzuteilen.
Verfahrenshandlungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Beistands,
die dieser nach der Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam.
 
§ 16 VwVfG (Bestellung eines Vertreters von Amts wegen)
(1)
Ist ein Vertreter nicht vorhanden, so hat das Betreuungsgericht, für einen
minderjährigen Beteiligten das Familiengericht auf Ersuchen der Behörde einen
geeigneten Vertreter zu bestellen

1. für einen Beteiligten, dessen Person unbekannt ist;
2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen Aufenthalt unbekannt ist

oder der an der Besorgung seiner Angelegenheiten verhindert ist;
3. für einen Beteiligten ohne Aufenthalt im Inland, wenn er der

Aufforderung der Behörde, einen Vertreter zu bestellen, innerhalb der
ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen ist;

4. für einen Beteiligten, der infolge einer psychischen Krankheit oder
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage
ist, in dem Verwaltungsverfahren selbst tätig zu werden;

5. bei herrenlosen Sachen, auf die sich das Verfahren bezieht, zur
Wahrung der sich in Bezug auf die Sache ergebenden Rechte und
Pflichten.

 
(2)
Für die Bestellung des Vertreters ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beteiligte seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat; im Übrigen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die
ersuchende Behörde ihren Sitz hat.
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(3)
Der Vertreter hat gegen den Rechtsträger der Behörde, die um seine Bestellung
ersucht hat, Anspruch auf eine angemessene Vergütung und auf die Erstattung
seiner baren Auslagen. Die Behörde kann von dem Vertretenen Ersatz ihrer
Aufwendungen verlangen. Sie bestimmt die Vergütung und stellt die Auslagen
und Aufwendungen fest.
 
(4)
Im Übrigen gelten für die Bestellung und für das Amt des Vertreters in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 4 die Vorschriften über die Betreuung, in den übrigen Fällen
die Vorschriften über die Pflegschaft entsprechend.
 
§ 17 VwVfG (Vertreter bei gleichförmigen Eingaben)
(1)
Bei Anträgen und Eingaben, die in einem Verwaltungsverfahren von mehr als
50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter
gleichlautender Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Eingaben), gilt für
das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner,
der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter
bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist.
Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
 
(2)
Die Behörde kann gleichförmige Eingaben, die die Angaben nach Absatz 1
Satz 1 nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite
enthalten oder dem Erfordernis des Absatzes 1 Satz 2 nicht entsprechen,
unberücksichtigt lassen. Will die Behörde so verfahren, so hat sie dies durch
ortsübliche Bekanntmachung mitzuteilen. Die Behörde kann ferner gleichförmige
Eingaben insoweit unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder
ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben.
 
(3)
Die Vertretungsmacht erlischt, sobald der Vertreter oder der Vertretene dies
der Behörde schriftlich erklärt; der Vertreter kann eine solche Erklärung nur
hinsichtlich aller Vertretenen abgeben. Gibt der Vertretene eine solche Erklärung
ab, so soll er der Behörde zugleich mitteilen, ob er seine Eingabe aufrechterhält
und ob er einen Bevollmächtigten bestellt hat.
 
(4)
Endet die Vertretungsmacht des Vertreters, so kann die Behörde die nicht mehr
Vertretenen auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen
Vertreter zu bestellen. Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, so kann die
Behörde die Aufforderung ortsüblich bekannt machen. Wird der Aufforderung
nicht fristgemäß entsprochen, so kann die Behörde von Amts wegen einen
gemeinsamen Vertreter bestellen.
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§ 18 VwVfG (Vertreter für Beteiligte bei gleichem Interesse)
(1)
Sind an einem Verwaltungsverfahren mehr als 50 Personen im gleichen
Interesse beteiligt, ohne vertreten zu sein, so kann die Behörde sie auffordern,
innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen,
wenn sonst die ordnungsmäßige Durchführung des Verwaltungsverfahrens
beeinträchtigt wäre. Kommen sie der Aufforderung nicht fristgemäß nach, so
kann die Behörde von Amts wegen einen gemeinsamen Vertreter bestellen.
Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
 
(2)
Die Vertretungsmacht erlischt, sobald der Vertreter oder der Vertretene dies
der Behörde schriftlich erklärt; der Vertreter kann eine solche Erklärung nur
hinsichtlich aller Vertretenen abgeben. Gibt der Vertretene eine solche Erklärung
ab, so soll er der Behörde zugleich mitteilen, ob er seine Eingabe aufrechterhält
und ob er einen Bevollmächtigten bestellt hat.
 
§ 19 VwVfG (Gemeinsame Vorschriften für Vertreter bei gleichförmigen
Eingaben und bei gleichem Interesse)
(1)
Der Vertreter hat die Interessen der Vertretenen sorgfältig wahrzunehmen.
Er kann alle das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen
vornehmen. An Weisungen ist er nicht gebunden.
 
(2)
§ 14 Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend.
 
(3)
Der von der Behörde bestellte Vertreter hat gegen deren Rechtsträger Anspruch
auf angemessene Vergütung und auf Erstattung seiner baren Auslagen.
Die Behörde kann von den Vertretenen zu gleichen Anteilen Ersatz ihrer
Aufwendungen verlangen. Sie bestimmt die Vergütung und stellt die Auslagen
und Aufwendungen fest.
 
§ 20 VwVfG (Ausgeschlossene Personen)
(1)
In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden,

1. wer selbst Beteiligter ist;
2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist;
3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder

in diesem Verwaltungsverfahren vertritt;
4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem

Verfahren vertritt;
5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als

Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen
Organs tätig ist; dies gilt nicht für den, dessen Anstellungskörperschaft
Beteiligte ist;

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein
Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.
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Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann. Dies gilt nicht, wenn
der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder
Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die
Angelegenheit berührt werden.
 
(2)
Absatz 1 gilt nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit und für die
Abberufung von ehrenamtlich Tätigen.
 
(3)
Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug
unaufschiebbare Maßnahmen treffen.
 
(4)
Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (§ 88) für ausgeschlossen oder
bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind,
ist dies dem Vorsitzenden des Ausschusses mitzuteilen. Der Ausschuss
entscheidet über den Ausschluss. Der Betroffene darf an dieser Entscheidung
nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der weiteren Beratung
und Beschlussfassung nicht zugegen sein.
 
(5)
Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind:

1. der Verlobte,
2. der Ehegatte

2a. der Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,

6a. Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der
Lebenspartner,

7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes

Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind
miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn
1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende

Ehe nicht mehr besteht;
1a.       in den Fällen der Nummern 2a, 3 und 6a die die Beziehung
begründende Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder
Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist;

3. im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr
besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind
miteinander verbunden sind.

§ 73 VwVfG (Anhörungsverfahren)
(1)
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Der Träger des Vorhabens hat den Plan der Anhörungsbehörde zur
Durchführung des Anhörungsverfahrens einzureichen. Der Plan besteht aus den
Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von
dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen.

04.3 RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

04.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

05 Vollständigkeit prüfen (Teilprozess)

05.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 05

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 73 (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__73.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 73 VwVfG (Anhörungsverfahren)
(1)
Der Träger des Vorhabens hat den Plan der Anhörungsbehörde zur
Durchführung des Anhörungsverfahrens einzureichen. Der Plan besteht aus den
Zeichnungen und Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von
dem Vorhaben betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen.

05.3 RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

05.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert
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Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

06 Angaben klären (Teilprozess)

06.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 25 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__25.html

§ 26 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__26.html

§ 27 VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__27.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 25 VwVfG (Beratung, Auskunft, frühe Öffentlichkeitsbeteiligung)
(1)
Die Behörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stellung von Anträgen
oder die Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen anregen, wenn diese
offensichtlich nur versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig
abgegeben oder gestellt worden sind. Sie erteilt, soweit erforderlich, Auskunft
über die den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die
ihnen obliegenden Pflichten.
 
§ 26 VwVfG (Beweismittel)
(2)
Die Beteiligten sollen bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken. Sie
sollen insbesondere ihnen bekannte Tatsachen und Beweismittel angeben.
Eine weitergehende Pflicht, bei der Ermittlung des Sachverhalts mitzuwirken,
insbesondere eine Pflicht zum persönlichen Erscheinen oder zur Aussage,
besteht nur, soweit sie durch Rechtsvorschrift besonders vorgesehen ist.
 
§ 27 VwVfG (Versicherung an Eides statt)
(1)
Die Behörde darf bei der Ermittlung des Sachverhalts eine Versicherung an
Eides statt nur verlangen und abnehmen, wenn die Abnahme der Versicherung
über den betreffenden Gegenstand und in dem betreffenden Verfahren
durch Gesetz oder Rechtsverordnung vorgesehen und die Behörde durch
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Rechtsvorschrift für zuständig erklärt worden ist. Eine Versicherung an Eides
statt soll nur gefordert werden, wenn andere Mittel zur Erforschung der
Wahrheit nicht vorhanden sind, zu keinem Ergebnis geführt haben oder einen
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern. Von eidesunfähigen Personen im Sinne
des § 393 der Zivilprozessordnung darf eine eidesstattliche Versicherung nicht
verlangt werden.
 
(2)
Wird die Versicherung an Eides statt von einer Behörde zur Niederschrift
aufgenommen, so sind zur Aufnahme nur der Behördenleiter, sein allgemeiner
Vertreter sowie Angehörige des öffentlichen Dienstes befugt, welche die
Befähigung zum Richteramt haben oder die Voraussetzungen des § 110 Satz
1 des Deutschen Richtergesetzes erfüllen. Andere Angehörige des öffentlichen
Dienstes kann der Behördenleiter oder sein allgemeiner Vertreter hierzu
allgemein oder im Einzelfall schriftlich ermächtigen.
 
(3)
Die Versicherung besteht darin, dass der Versichernde die Richtigkeit seiner
Erklärung über den betreffenden Gegenstand bestätigt und erklärt: "Ich
versichere an Eides statt, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit
gesagt und nichts verschwiegen habe." Bevollmächtigte und Beistände sind
berechtigt, an der Aufnahme der Versicherung an Eides statt teilzunehmen.
 
(4)
Vor der Aufnahme der Versicherung an Eides statt ist der Versichernde über die
Bedeutung der eidesstattlichen Versicherung und die strafrechtlichen Folgen
einer unrichtigen oder unvollständigen eidesstattlichen Versicherung zu belehren.
Die Belehrung ist in der Niederschrift zu vermerken.
 
(5)
Die Niederschrift hat ferner die Namen der anwesenden Personen sowie den Ort
und den Tag der Niederschrift zu enthalten. Die Niederschrift ist demjenigen, der
die eidesstattliche Versicherung abgibt, zur Genehmigung vorzulesen oder auf
Verlangen zur Durchsicht vorzulegen. Die erteilte Genehmigung ist zu vermerken
und von dem Versichernden zu unterschreiben. Die Niederschrift ist sodann von
demjenigen, der die Versicherung an Eides statt aufgenommen hat, sowie von
dem Schriftführer zu unterschreiben.

06.3 RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Antwort 99: Keine Vorgabe Träger/-in des Vorhabens

Bereitgestellte Daten

Seite 15 
10.03.2025 subadmin@mvnet.de



Musterprozess Planfeststellung durchführen 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Freigegeben  |  Standard-Report inkl. Teilprozesse

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Nachfrage 99: Keine Vorgabe Träger/-in des Vorhabens

Beteiligungsform (FIM)

Name

3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

06.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Anhörungsverfahren durchführen (Teilprozess)

07.1 ALLGEMEIN

aufgerufener Prozess TP_Anhörungsverfahren durchführen 1.00

07.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Name als Referenz (Hyperlink)

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

08 Stellungnahme versenden (Teilprozess)

08.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 08

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 73 (9) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__73.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 73 VwVfG (Anhörungsverfahren)
(9)
Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens eine
Stellungnahme ab und leitet diese der Planfeststellungsbehörde innerhalb eines
Monats nach Abschluss der Erörterung mit dem Plan, den Stellungnahmen
der Behörden und der Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 5 sowie den nicht
erledigten Einwendungen zu.

08.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Stellungnahme 99: Keine Vorgabe Planfeststellungsbehörde

08.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

09 Stellungnahme entgegennehmen (Teilprozess)

09.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 73 (9) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__73.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 73 VwVfG (Anhörungsverfahren)
(9)
Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens eine
Stellungnahme ab und leitet diese der Planfeststellungsbehörde innerhalb eines

Seite 17 
10.03.2025 subadmin@mvnet.de



Musterprozess Planfeststellung durchführen 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Freigegeben  |  Standard-Report inkl. Teilprozesse

Monats nach Abschluss der Erörterung mit dem Plan, den Stellungnahmen
der Behörden und der Vereinigungen nach Absatz 4 Satz 5 sowie den nicht
erledigten Einwendungen zu.

09.3 RAG DETAILS (FIM)

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Stellungnahme 99: Keine Vorgabe Anhörungsbehörde

09.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

10.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(1)
Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest(Planfeststellungsbeschluss).
Die Vorschriften über die Entscheidung und die Anfechtung der Entscheidung im
förmlichen Verwaltungsverfahren (§§ 69 und 70) sind anzuwenden.

10.3 RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 3: instanzielle Zuständigkeit

10.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb
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Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

11 Planfeststellung entscheiden (Teilprozess)

11.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (1) - (3) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

§ 69 (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__69.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(1)
Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest (Planfeststellungsbeschluss).
Die Vorschriften über die Entscheidung und die Anfechtung der Entscheidung im
förmlichen Verwaltungsverfahren (§§ 69 und 70) sind anzuwenden.
(2)
Im Planfeststellungsbeschluss entscheidet die Planfeststellungsbehörde über
die Einwendungen, über die bei der Erörterung vor der Anhörungsbehörde keine
Einigung erzielt worden ist. Sie hat dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen
oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl
der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte
anderer erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich
oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf
angemessene Entschädigung in Geld.
 
(3)
Soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich ist, ist diese im
Planfeststellungsbeschluss vorzubehalten; dem Träger des Vorhabens ist dabei
aufzugeben, noch fehlende oder von der Planfeststellungsbehörde bestimmte
Unterlagen rechtzeitig vorzulegen.
 
§ 69 VwVfG (Entscheidung)
(1)
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Die Behörde entscheidet unter Würdigung des Gesamtergebnisses des
Verfahrens.

11.3 RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) Stellungnahmen, Einwendungen und Ergebnisse aus den Erörterungsterminen

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

11.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Planfeststellungsbeschluss erlassen (Teilprozess)

12.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

§ 69 (2) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__69.html

§ 75 (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__75.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(1)
Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest (Planfeststellungsbeschluss).
Die Vorschriften über die Entscheidung und die Anfechtung der Entscheidung im
förmlichen Verwaltungsverfahren (§§ 69 und 70) sind anzuwenden.
 
§ 69 VwVfG (Entscheidung)
(2)
Verwaltungsakte, die das förmliche Verfahren abschließen, sind schriftlich
zu erlassen, schriftlich zu begründen und den Beteiligten zuzustellen; in
den Fällen des § 39 Abs. 2 Nr. 1 und 3 bedarf es einer Begründung nicht.
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Ein elektronischer Verwaltungsakt nach Satz 1 ist mit einer dauerhaft
überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Sind mehr als
50 Zustellungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung
ersetzt werden. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass
der verfügende Teil des Verwaltungsaktes und die Rechtsbehelfsbelehrung
im amtlichen Veröffentlichungsblatt der Behörde und außerdem in örtlichen
Tageszeitungen bekannt gemacht werden, die in dem Bereich verbreitet sind, in
dem sich die Entscheidung voraussichtlich auswirken wird. Der Verwaltungsakt
gilt mit dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage der Bekanntmachung in
dem amtlichen Veröffentlichungsblatt zwei Wochen verstrichen sind; hierauf ist
in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung
kann der Verwaltungsakt bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den
Beteiligten schriftlich oder elektronisch angefordert werden; hierauf ist in der
Bekanntmachung gleichfalls hinzuweisen.
 
§ 75 VwVfG (Rechtswirkungen der Planfeststellung)
(1)
Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens einschließlich
der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle
von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung
sind andere behördliche Entscheidungen, insbesondere öffentlich-rechtliche
Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen
und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle
öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Träger des Vorhabens und den
durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.

12.3 RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

12.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

13 Über Ergänzung von Nebenbestimmungen entscheiden (Teilprozess)

13.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum
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RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (1) - (3) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(1)
Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest (Planfeststellungsbeschluss).
Die Vorschriften über die Entscheidung und die Anfechtung der Entscheidung im
förmlichen Verwaltungsverfahren (§§ 69 und 70) sind anzuwenden.
(2)
Im Planfeststellungsbeschluss entscheidet die Planfeststellungsbehörde über
die Einwendungen, über die bei der Erörterung vor der Anhörungsbehörde keine
Einigung erzielt worden ist. Sie hat dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen
oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl
der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte
anderer erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich
oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf
angemessene Entschädigung in Geld.
 
(3)
Soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich ist, ist diese im
Planfeststellungsbeschluss vorzubehalten; dem Träger des Vorhabens ist dabei
aufzugeben, noch fehlende oder von der Planfeststellungsbehörde bestimmte
Unterlagen rechtzeitig vorzulegen.

13.3 RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

13.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

14 Nebenbestimmungen ergänzen (Teilprozess)
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14.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (1) - (3) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

§ 69 (2) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__69.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(1)
Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest (Planfeststellungsbeschluss).
Die Vorschriften über die Entscheidung und die Anfechtung der Entscheidung im
förmlichen Verwaltungsverfahren (§§ 69 und 70) sind anzuwenden.
(2)
Im Planfeststellungsbeschluss entscheidet die Planfeststellungsbehörde über
die Einwendungen, über die bei der Erörterung vor der Anhörungsbehörde keine
Einigung erzielt worden ist. Sie hat dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen
oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl
der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte
anderer erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich
oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf
angemessene Entschädigung in Geld.
 
(3)
Soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich ist, ist diese im
Planfeststellungsbeschluss vorzubehalten; dem Träger des Vorhabens ist dabei
aufzugeben, noch fehlende oder von der Planfeststellungsbehörde bestimmte
Unterlagen rechtzeitig vorzulegen.
 
§ 69 VwVfG (Entscheidung)
(2)
Verwaltungsakte, die das förmliche Verfahren abschließen, sind schriftlich
zu erlassen, schriftlich zu begründen und den Beteiligten zuzustellen; in
den Fällen des § 39 Abs. 2 Nr. 1 und 3 bedarf es einer Begründung nicht.
Ein elektronischer Verwaltungsakt nach Satz 1 ist mit einer dauerhaft
überprüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Sind mehr als
50 Zustellungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung
ersetzt werden. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, dass
der verfügende Teil des Verwaltungsaktes und die Rechtsbehelfsbelehrung
im amtlichen Veröffentlichungsblatt der Behörde und außerdem in örtlichen
Tageszeitungen bekannt gemacht werden, die in dem Bereich verbreitet sind, in
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dem sich die Entscheidung voraussichtlich auswirken wird. Der Verwaltungsakt
gilt mit dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage der Bekanntmachung in
dem amtlichen Veröffentlichungsblatt zwei Wochen verstrichen sind; hierauf ist in
der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann
der Verwaltungsakt bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist von den Beteiligten
schriftlich oder elektronisch angef

14.3 RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 2: Aktualisierung

14.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

15 Auslegung des Planfeststellungsbeschlusses veranlassen (Teilprozess)

15.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 15

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (4) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

§ 27b VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__27b.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(4)
Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger des Vorhabens, denjenigen,
über deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen,
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zuzustellen. Eine
Ausfertigung des Beschlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
und einer Ausfertigung des festgestellten Plans in den Gemeinden zwei
Wochen zur Einsicht auszulegen; die Auslegung ist ortsüblich bekannt zu
machen. Die Planfeststellungsbehörde bestimmt, in welcher Gemeinde
eine andere Zugangsmöglichkeit nach § 27b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur
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Verfügung zu stellen ist und legt im Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde
die Zugangsmöglichkeit fest. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der
Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; darauf ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen.
 
§ 27b VwVfG (Zugänglichmachung auszulegender Dokumente)
(1)
Ist durch Rechtsvorschrift die Auslegung von Dokumenten zur Einsicht
angeordnet, so ist sie dadurch zu bewirken, dass die Dokumente zugänglich
gemacht werden
1.a uf einer Internetseite der für die Auslegung zuständigen Behörde oder ihres
Verwaltungsträgers und
2.  auf mindestens eine andere Weise.
Ist eine Veröffentlichung der auszulegenden Unterlagen im Internet,
insbesondere aus technischen Gründen, nicht möglich, so wird die angeordnete
Auslegung zur Einsicht durch die andere Zugangsmöglichkeit nach Satz 1
Nummer 2 bewirkt.
(2)
In der Bekanntmachung der Auslegung sind anzugeben
1.  der Zeitraum der Auslegung,
2.  die Internetseite, auf der die Zugänglichmachung erfolgt, sowie
3.  Art und Ort der anderen Zugangsmöglichkeit.
(3)
Die Behörde kann verlangen, dass die Dokumente, die für die Auslegung
einzureichen sind, in einem verkehrsüblichen elektronischen Format eingereicht
werden.
(4)
Sind in den auszulegenden Dokumenten Geheimnisse nach § 30 enthalten, so
ist derjenige, der diese Dokumente einreichen muss, verpflichtet,
1.  diese Geheimnisse zu kennzeichnen und
2.  der Behörde zum Zwecke der Auslegung zusätzlich eine Darstellung
vorzulegen, die den Inhalt der betreffenden Teile der Dokumente ohne Preisgabe
der Geheimnisse beschreibt.

15.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Planfeststellungsbeschluss 99: Keine Vorgabe Gemeinde

15.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

16 Beschluss auslegen (Teilprozess)

16.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 16

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (4) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__73.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(4)
Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger des Vorhabens, denjenigen,
über deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen,
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zuzustellen. Eine
Ausfertigung des Beschlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
und einer Ausfertigung des festgestellten Plans in den Gemeinden zwei
Wochen zur Einsicht auszulegen; die Auslegung ist ortsüblich bekannt zu
machen. Die Planfeststellungsbehörde bestimmt, in welcher Gemeinde
eine andere Zugangsmöglichkeit nach § 27b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur
Verfügung zu stellen ist und legt im Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde
die Zugangsmöglichkeit fest. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der
Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; darauf ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen.

16.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Planfeststellungsbeschluss 99: Keine Vorgabe Öffentlichkeit

16.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

17 Zugangsmöglichkeit festlegen (Teilprozess)

17.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 17

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (4) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__73.html

§ 27b (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__27b.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(4)
Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger des Vorhabens, denjenigen,
über deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen,
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zuzustellen. Eine
Ausfertigung des Beschlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
und einer Ausfertigung des festgestellten Plans in den Gemeinden zwei
Wochen zur Einsicht auszulegen; die Auslegung ist ortsüblich bekannt zu
machen. Die Planfeststellungsbehörde bestimmt, in welcher Gemeinde
eine andere Zugangsmöglichkeit nach § 27b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur
Verfügung zu stellen ist und legt im Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde
die Zugangsmöglichkeit fest. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der
Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; darauf ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen.
 
§ 27b VwVfG (Zugänglichmachung auszulegender Dokumente)
(1)
Ist durch Rechtsvorschrift die Auslegung von Dokumenten zur Einsicht
angeordnet, so ist sie dadurch zu bewirken, dass die Dokumente zugänglich
gemacht werden
1.auf einer Internetseite der für die Auslegung zuständigen Behörde oder ihres
Verwaltungsträgers und
2. auf mindestens eine andere Weise.
Ist eine Veröffentlichung der auszulegenden Unterlagen im Internet,
insbesondere aus technischen Gründen, nicht möglich, so wird die angeordnete
Auslegung zur Einsicht durch die andere Zugangsmöglichkeit nach Satz 1
Nummer 2 bewirkt.
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17.3 RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Mitwirkung 99: Keine Vorgabe Gemeinde

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Festlegung der
Zugangsmöglichkeit

99: Keine Vorgabe Gemeinde

Beteiligungsform (FIM)

Name

4: Benehmen

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

17.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

18 Bei Auswahl der Zugangsmöglichkeit mitwirken (Teilprozess)

18.1 ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

18.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 18

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (4) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__73.html

§ 27b (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__27b.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
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(4)
Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger des Vorhabens, denjenigen,
über deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen,
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zuzustellen. Eine
Ausfertigung des Beschlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
und einer Ausfertigung des festgestellten Plans in den Gemeinden zwei
Wochen zur Einsicht auszulegen; die Auslegung ist ortsüblich bekannt zu
machen. Die Planfeststellungsbehörde bestimmt, in welcher Gemeinde
eine andere Zugangsmöglichkeit nach § 27b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur
Verfügung zu stellen ist und legt im Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde
die Zugangsmöglichkeit fest. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der
Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; darauf ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen.
 
§ 27b VwVfG (Zugänglichmachung auszulegender Dokumente)
(1)
Ist durch Rechtsvorschrift die Auslegung von Dokumenten zur Einsicht
angeordnet, so ist sie dadurch zu bewirken, dass die Dokumente zugänglich
gemacht werden
1.auf einer Internetseite der für die Auslegung zuständigen Behörde oder ihres
Verwaltungsträgers und
2. auf mindestens eine andere Weise.
Ist eine Veröffentlichung der auszulegenden Unterlagen im Internet,
insbesondere aus technischen Gründen, nicht möglich, so wird die angeordnete
Auslegung zur Einsicht durch die andere Zugangsmöglichkeit nach Satz 1
Nummer 2 bewirkt.

18.3 RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Festlegung der
Zugangsmöglichkeit

99: Keine Vorgabe Planfeststellungsbehörde

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Mitwirkung 99: Keine Vorgabe Planfeststellungsbehörde

Beteiligungsform (FIM)

Name

4: Benehmen

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

18.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert
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Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

19 Über Art der Bekanntgabe entscheiden (Teilprozess)

19.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 19

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (4), (5) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(4)
Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger des Vorhabens, denjenigen,
über deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen,
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zuzustellen. Eine
Ausfertigung des Beschlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
und einer Ausfertigung des festgestellten Plans in den Gemeinden zwei
Wochen zur Einsicht auszulegen; die Auslegung ist ortsüblich bekannt zu
machen. Die Planfeststellungsbehörde bestimmt, in welcher Gemeinde
eine andere Zugangsmöglichkeit nach § 27b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur
Verfügung zu stellen ist und legt im Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde
die Zugangsmöglichkeit fest. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der
Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; darauf ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen.
(5)
Sind außer an den Träger des Vorhabens mehr als 50 Zustellungen nach
Absatz 4 vorzunehmen, so können diese Zustellungen durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch
bewirkt, dass der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses, die
Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hinweis auf die Auslegung nach Absatz 4 Satz
2 im amtlichen Veröffentlichungsblatt der zuständigen Behörde und außerdem in
örtlichen Tageszeitungen bekannt gemacht werden, die in dem Bereich verbreitet
sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird; auf Auflagen
ist hinzuweisen. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den
Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als
zugestellt; hierauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öffentlichen
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Bekanntmachung kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum Ablauf der
Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen
erhoben haben, schriftlich oder elektronisch angefordert werden; hierauf ist in der
Bekanntmachung gleichfalls hinzuweisen.

19.3 RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

19.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

20 Planfeststellungsbeschluss bekannt geben (Teilprozess)

20.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 20

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (4) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(4)
Der Planfeststellungsbeschluss ist dem Träger des Vorhabens, denjenigen,
über deren Einwendungen entschieden worden ist, und den Vereinigungen,
über deren Stellungnahmen entschieden worden ist, zuzustellen. Eine
Ausfertigung des Beschlusses ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
und einer Ausfertigung des festgestellten Plans in den Gemeinden zwei
Wochen zur Einsicht auszulegen; die Auslegung ist ortsüblich bekannt zu
machen. Die Planfeststellungsbehörde bestimmt, in welcher Gemeinde
eine andere Zugangsmöglichkeit nach § 27b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zur
Verfügung zu stellen ist und legt im Benehmen mit der jeweiligen Gemeinde
die Zugangsmöglichkeit fest. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der
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Beschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt; darauf ist in der
Bekanntmachung hinzuweisen.

20.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Planfeststellungsbeschluss 99: Keine Vorgabe Träger/-in des Vorhabens

Ausfertigung des
festgestellten Plans

99: Keine Vorgabe Träger/-in des Vorhabens

20.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

21 Planfeststellungsbeschluss öffentlich bekannt geben (Teilprozess)

21.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 21

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (5) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(5)
Sind außer an den Träger des Vorhabens mehr als 50 Zustellungen nach
Absatz 4 vorzunehmen, so können diese Zustellungen durch öffentliche
Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch
bewirkt, dass der verfügende Teil des Planfeststellungsbeschlusses, die
Rechtsbehelfsbelehrung und ein Hinweis auf die Auslegung nach Absatz 4 Satz
2 im amtlichen Veröffentlichungsblatt der zuständigen Behörde und außerdem in
örtlichen Tageszeitungen bekannt gemacht werden, die in dem Bereich verbreitet
sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird; auf Auflagen
ist hinzuweisen. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss den
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Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen erhoben haben, als
zugestellt; hierauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der öffentlichen
Bekanntmachung kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum Ablauf der
Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen
erhoben haben, schriftlich oder elektronisch angefordert werden; hierauf ist in der
Bekanntmachung gleichfalls hinzuweisen.

21.3 RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Planfeststellungsbeschluss 99: Keine Vorgabe Öffentlichkeit

Ausfertigung des
festgestellten Plans

99: Keine Vorgabe Öffentlichkeit

21.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

22 Stellungnahme der Anhörungsbehörde weiterleiten (Teilprozess)

22.2 RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 22

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 74 (1) VwVfG 104: Gesetz https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__74.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 74 VwVfG (Planfeststellungsbeschluss, Plangenehmigung)
(1)
Die Planfeststellungsbehörde stellt den Plan fest(Planfeststellungsbeschluss).
Die Vorschriften über die Entscheidung und die Anfechtung der Entscheidung im
förmlichen Verwaltungsverfahren (§§ 69 und 70) sind anzuwenden.

22.3 RAG DETAILS (FIM)
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Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Stellungnahme 99: Keine Vorgabe Planfeststellungsbehörde

22.14 DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

1 Monat vergangen (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

2 Wochen (Zwischenereignis (angeheftet))

EREIGNISTYP

Typ unterbrechend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Darstellung unterhalb

Anhörungsbehörde (Pool)

ALLGEMEIN
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Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Anhörungsbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Antrag abgelehnt/ Antrag mit Nebenbestimmungen bzw. Doppelwirkung genehmigt
(Rechtsmittel eingereicht) (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag auf Planfeststellung abgelehnt (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag auf Planfeststellung eingegangen (Startereignis)

EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Antrag mit Nebenbestimmungen bzw. Doppelwirkung genehmigt (bestandskräftig)
(Endereignis)

DARSTELLUNG
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Namen anzeigen Ja

Antragsberechtigung liegt vor? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Art der Bekanntgabe? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Beteiligte Gemeinde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Gemeinde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Dolmetscher / Übersetzer (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja
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Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Einwender/-in (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Minimum 0

Maximum 0

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)
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OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Ereignisbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Gericht (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Gericht

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%
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Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Innerhalb eines Monats (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

Innerhalb eines Monats (Zwischenereignis (Sequenzfluss))

EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Zeit Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

Klärung erforderlich? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Mitteilung über eingereichte Anfechtungsklage erhalten (Zwischenereignis (Sequenzfluss))
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EREIGNISTYP

Typ Eintretend

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Visualisierte Werte Name

Name des Modells mit der Referenz
anzeigen

Ja

Ausrichtung (horizontal) links

Nebenbestimmungen ergänzen? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nebenbestimmungen ergänzen? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Die jeweiligen Fachgesetze schreiben vor:
• dass (und in welchen Fällen) ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen ist
• durch wen (zuständige Planfeststellungsbehörde)

Beispiele:

Nach  Paragraph 17 Absatz 1 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) dürfen Bundesfernstraßen nur gebaut oder
geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Dort heißt es: "Bei der Planfeststellung sind die von dem
Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange einschließlich der Umweltverträglichkeit im Rahmen der Abwägung
zu berücksichtigen." Die Vorschrift gibt auch vor, was eine Änderung einer Bundesfernstraße ist.

Bei Betriebsanlagen für Straßenbahnen regelt Paragraph 28 Absatz 1 Satz 1 des Personenbeförderungsgesetzes
(PBefG), dass diese nur gebaut oder geändert werden dürfen, wenn der Plan vorher festgestellt ist. Für Betriebsanlagen
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einer Eisenbahn - einschließlich der Bahnfernstromleitungen - ist  Paragraph 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes
(AEG) maßgebend. Die zuständige Planfeststellungsbehörde für Betriebsanlagen bundeseigener Eisenbahnen ist das
Eisenbahn-Bundesamt.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Titel anzeigen Ja

Schriftgrad 200

Schriftfarbe anpassen Automatisch

Ausrichtung (horizontal) links

DARSTELLUNG

Darstellungsform Standard

Richtung (Pfeil) Nach links

Richtung (Legende) Nach links oben

Transparenz 100%

Linienart Normal

Planfeststellung durchführen (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

aufgerufener Prozess Musterprozess Planfeststellung durchführen 1.00

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Name als Referenz (Hyperlink)

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Planfeststellungsbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Planfeststellungsbehörde

Minimum 0
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Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Stellungnahme entgegennehmen (Startereignis)

EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Stellungnahme versendet (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Stellungnahme weitergeleitet (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Textanmerkung (Textanmerkung)
Der Plan besteht aus Erläuterungen und Zeichnungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben
betroffenen Grundstücke und Anlagen erkennen lassen. Zu den Erläuterungen zählen zum Beispiel Gutachten, fachliche
Ausarbeitungen, Prognosen, Umweltverträglichkeitsuntersuchungen oder ein Landschaftspflegerischer Begleitplan.
Zeichnungen können Lagepläne, Höhen- und Querschnittspläne oder Grunderwerbspläne sein.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Textanmerkung (Textanmerkung)
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Das Anhörungsverfahren ist ein unselbständiger Teil des Planfeststellungsverfahrens. Hauptbestandteile sind die
öffentliche Auslegung mit der Möglichkeit Einwendungen zu erheben, die Einholung von Stellungnahmen Träger öffentlicher
Belange und der Erörterungstermin.

ALLGEMEIN

Ältere Formatierung verwenden Nein

Träger/-in des Vorhabens (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Träger/-in des Vorhabens

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Vereinigungen (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Vereinigung

Minimum 0

Maximum 0

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%
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Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

zuständige Planfeststellungsbehörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Planfeststellungsbehörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Öffentlichkeit (Pool)
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ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Öffentlichkeit

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200
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